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RS OGH 1994/2/2 9ObA610/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.02.1994

Norm

ASGG §54 Abs2

KJBG §19 Abs3

Rechtssatz

Es wird festgestellt, daß im Bereich des Gastgewerbes die Gewährung der Wochenfreizeit an Jugendliche im Sinne des

KJBG auch durch Freigabe am Sonntag und den darauffolgenden Montag erfüllt wird.
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